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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1996

Norm

StPO §144a

Rechtssatz

Bei einer einstweiligen Verfügung nach § 144a StPO können dabei die Sicherungsmittel nach § 379 Abs 3 EO ergri4en

werden, ohne daß die dort genannten Anspruchsvoraussetzungen zu prüfen wären. Diese ergeben sich vielmehr

ausschließlich aus § 144a StPO.
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